
 

 

 
 
 
 
 
 
 
An unsere 
Mitgliedsunternehmen 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Rundschreiben 31.2017 
Stellungnahme des DGUV-Sachgebiets „Betrieblicher Brandschutz“: 
Einsatz von CO2-Feuerlöschern in Räumen  
 
Berlin, 11.12.2017 
 
 
Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, sehr geehrte Mitglieder, 
 
das Sachgebiet „Betrieblicher Brandschutz“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. 
(DGUV) veröffentlichte am 08.12.2017 die Stellungnahme „Einsatz von CO2-Feuerlöscher in 
Räumen“ aufgrund neuer Erkenntnisse aus arbeitsschutzwissenschaftlichen Löschversuchen.  
 
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes für in Räumen mit CO2-Feuerlöscher löschende Perso-
nen ist zu beachten: 
 
Pro Kilogramm CO2-Löschmittel muss mindestens eine freie Grundfläche von 5,5 m2 vorhanden 
sein, somit ergibt sich z.B. für einen 
 

• 2 kg CO2-Feuerlöscher eine erforderliche freie Grundfläche von mindestens 11 m2, 
• 5 kg CO2-Feuerlöscher eine erforderliche freie Grundfläche von mindestens 27,5 m2.  

 
Die bestehende Ausstattung für Räume mit CO2-Feuerlöschern ist im Einzelfall wegen möglicher 
Gesundheitsgefahren zu überprüfen. Gegebenenfalls sind bereitgestellte 5 kg CO2-Feuerlöscher 
durch 2 kg CO2-Feuerlöscher zu ersetzen oder 2 kg CO2-Feuerlöscher für Räumen unter 11 m² 
freie Grundfläche zu entfernen. Die Einzelheiten sind der Anlage zu entnehmen.  
Die Sachkundigen sind zu unterrichten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. 
Geschäftsführung 
gez. Carsten Wege          Anlage 
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     Anlage 
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